
Auch im Notfall 
gut betreut!

Vertretungskräfte 
für die  

Kindertagespflege 
gesucht!

Was macht die  
Abteilung Jugend?

Die Fachstelle für Kindertagespflege ...

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Nähere Informationen unter:

• arbeitet mit den örtlichen Vermittlungsstellen für  
Kindertagespflege zusammen 

 
• führt die Eignungsprüfung von  

Kindertagespflegepersonen durch 
 
• erteilt bei Vorliegen der Anforderungen die Erlaubnis 

zur Kindertagespflege gemäß §43 SGB VIII 

Melden Sie sich unverbindlich bei Ihrem/r  
Ansprechpartner/in der Abteilung Jugend des  
Kreises Gütersloh 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

www.kreis-guetersloh.de  
(Themen - Jugend - Kinderbetreuung -  
Kindertagespflege) 

Herausgeber: Kreis Gütersloh 
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Fachstelle für Kindertagespflege 
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oder

1. Auflage

Wer ist mein/e  
Ansprechpartner/in?
H. Acikportali  
Kreishaus Gütersloh,  
Gebäudeteil 3,  
Raum 0307  
Telefon: 05241/85-2486      
Telefax: 05241/85-32486  
E-mail: H.Acikportali@kreis-guetersloh.de  
  
 
I. Greßhöner  
Kreishaus Gütersloh,  
Gebäudeteil 3,  
Raum 0312  
Telefon: 05241/85-2482      
Telefax: 05241/85-32482  
E-mail: I.Gresshoener@kreis-guetersloh.de  
  
 
E. Gieseker  
 Kreishaus Gütersloh,  
Gebäudeteil 3,  
Raum 0312  
Telefon: 05241/85-2485      
Telefax: 05241/85-32485  
E-mail: E.Gieseker@kreis-guetersloh.de 
 
  
Büroadresse:  
Kreishaus Gütersloh Herzebrocker Straße 140, 
33334 Gütersloh



• mindestens zwei Jahre Erfahrung in der 
Kinderbetreuung im U3-Bereich als pädagogische 
Fachkraft oder Kindertagespflegeperson 

 
• gute Deutschkenntnisse (B2-Niveau) 
 
• körperliche und seelische Belastbarkeit 

(ärztliche Gesundheitsbescheinigung) 
 
• ein erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge 
 
• kindgerechte Räumlichkeiten 
 
• eine Qualifizierung als Kindertagespflegeperson  
 
• einen Erste – Hilfe – Kurs am Kind für 

ErzieherInnen oder Kindertagespflegepersonen 
 
• die Bereitschaft zur jährlichen Fortbildung (8 UE) und 

Vernetzung mit anderen Kindertagespflegepersonen 
 
• Offenheit für fachliche Beratung 

• Steten Kontakt zu den Kindern ohne die täglichen 
Verpflichtungen einer pädagogischen Fachkraft 

 
• Eine Bezahlung aus Fixpauschale und variabler  

Bezahlung der Vertretungseinsätze  
 
• hälftige Übernahme von Sozialversicherungs- 

leistungen/Unfallversicherung  
 
• eine selbstständige Tätigkeit 

Sie benötigen …

Sie sind ...... liebevolle Betreuung: ... Ihnen:

• qualifizierter Beratung und Begleitung in 
pädagogischen und rechtlichen Fragestellungen 

 
• Vermittlung von Tagespflegekindern und  

Begleitung der Kindertagespflegeverhältnisse 
 
• regelmäßigen Netzwerktreffen mit anderen 

Kindertagespflegepersonen 

... Unterstützung durch die örtlichen 
Vermittlungsstellen für Kinder- 
tagespflege in Form von: 

Als Vertretungskraft bieten Sie... Kindertagespflege braucht ... Die Tätigkeit als  
Vertretungskraft bietet ...

mindestens 
23 Jahre alt

durch eine Bezugsperson

für bis zu fünf Vertretungskinder gleichzeitig 
bei bis zu 18 Vertretungsverträgen

für Kinder im Alter von  
0 bis 14 Jahren

in einer Großtagespflege 
oder Ihren eigenen 
Räumlichkeiten

nach den aktuellen Erkenntnissen  
der Bindungstheorie

flexible Einsatzzeiten

partnerschaftlichen Umgang mit  
den Kindertagespflegepersonen

interessiert an der  
Arbeit mit Kindern

verantwortungs- 
bewusst

kooperativ kommunikativ

zuverlässig

flexibelkreativ


